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Die nächsten  
Zahlungstermine

10. Mai 2017
Abschlagszahlung April 2017

12. Juni 2017
Abschlagszahlung Mai 2017

10. Juli 2017
Abschlagszahlung Juni 2017

31. Juli 2017
Restzahlung 1/2017

10. August 2017
Abschlagszahlung Juli 2017

11. September 2017
Abschlagszahlung August 2017

10. Oktober 2017
Abschlagszahlung September 2017

30. Oktober 2017
Restzahlung 2/2017

10. November 2017
Abschlagszahlung Oktober 2017

11. Dezember 2017
Abschlagszahlung November 2017

* Abschlagszahlungen im Notarztdienst wegen  
 individueller Berechnung zirka fünf Tage später 

Vorquartalsfälle: Hinweis 
zur Verjährung 

Änderungen des EBM zum 
1. April 2017

Bitte berücksichtigen Sie, dass ge-
mäß Paragraf 3 Absatz 4 der Ab-
rechnungsbestimmungen der KVB 
die Abrechnung von Behandlungs-
fällen nach Ablauf von neun Mona-
ten, vom Ende des Quartals an ge-
rechnet, in dem die Leistungen er-
bracht worden sind, ausgeschlos-
sen ist. 

Bei Einreichung nach diesem Zeit-
raum ist die Verjährung eingetreten 
und der Behandlungsfall kann da-
her nicht mehr vergütet werden. 

Beispiel: Alle für das Quartal 
3/2016 bis einschließlich 30. Sep-
tember 2016 erbrachten Leistun-
gen können nur noch bis zum 30. 
Juni 2017 eingereicht werden, da 
nach diesem Zeitpunkt die Verjäh-
rung eintritt. Bitte beachten Sie, 
dass bei dieser Konstellation die 
Nachtragsabrechnungen zur Frist-
wahrung gegebenenfalls separat, das 
heißt unabhängig von der regulären 
Quartalsabrechnung, eingereicht 
werden müssen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

Der Erweiterte Bewertungsausschuss 
hat in seiner 50. Sitzung und der 
Bewertungsausschuss in seiner 
391. und 392. Sitzung noch Ände-
rungen des Einheitlichen Bewer-
tungsmaßstabs (EBM) mit Wirkung 
zum 1. April 2017 beschlossen. Wir 
haben die von den Änderungen di-
rekt betroffenen Fachgruppen in  
einem gesonderten Rundschreiben 
über die wichtigsten Einzelheiten 
bereits informiert. Nachfolgend 
stellen wir Ihnen diese in Kürze dar.

Die Beschlüsse mit den Änderungen 
im Detail wurden auf der Internet-
seite des Instituts des Bewertungs-
ausschusses unter www.institut-
des-bewertungsausschusses.de in 
der Rubrik Bewertungsausschuss/
Beschlüsse veröffentlicht. Sie stehen 
unter dem Vorbehalt der Nichtbean-
standung durch das Bundesminis-
terium für Gesundheit. Unsere 
Rundschreiben finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Service/
Mitglieder-Informationen/Service-
schreiben.

Strukturreform Psychotherapie

Neue Gebührenordnungspositio-
nen für die psychotherapeutische 
Sprechstunde und Akutbehandlung

GOP 35151 – Psychotherapeuti-
sche Sprechstunde laut Paragraf 11 
Psychotherapie-Richtlinie
EBM-Bewertung 406 Punkte
Preis B€GO 42,75 Euro

 � als Einzelbehandlung
 � je vollendete 25 Minuten be-
rechnungsfähig

 � im Krankheitsfall maximal 150 
Minuten (sechsmal) berech-
nungsfähig, bei Versicherten bis 
zum vollendeten 21. Lebensjahr 
maximal 250 Minuten (zehnmal)

 � im Krankheitsfall bis zu 100 Mi-
nuten (viermal) auch mit rele-

mailto:Abrechnungsberatung%40kvb.de?subject=
https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/serviceschreiben/
https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/serviceschreiben/
https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/serviceschreiben/
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vanten Bezugspersonen ohne 
Anwesenheit des Kindes oder 
des Jugendlichen berechnungs-
fähig (Kennzeichnung der Ge-
bührenordnungspositionen mit 
Buchstaben „B“ 35151B).

 � nicht neben anderen Ge-
sprächs-, Beratungs- und Be-
treuungsleistungen berechenbar

 � am Behandlungstag nicht neben 
der antragspflichtigen Psycho-
therapie berechnungsfähig

GOP 35152 – Psychotherapeuti-
sche Akutbehandlung laut Para-
graf 13 Psychotherapie-Richtlinie
EBM-Bewertung 406 Punkte
Preis B€GO 42,75 Euro

 � als Einzelbehandlung
 � je vollendete 25 Minuten be-
rechnungsfähig

 � im Krankheitsfall maximal bis zu 
600 Minuten (24 Mal) berech-
nungsfähig

 � nicht neben anderen Ge-
sprächs-, Beratungs- und Be-
treuungsleistungen berechenbar

 � am Behandlungstag nicht neben 
der antragspflichtigen Psycho-
therapie berechnungsfähig

 � bei Einbezug von Bezugsperso-
nen Kennzeichnung der Gebüh-
renordnungspositionen mit 
Buchstaben „B“ (35152B)

Neuer Strukturzuschlag zur  
Deckung der Aufwendungen für 
Praxispersonal

GOP 35254 – Zuschlag zu den Ge-
bührenordnungspositionen 35151 
und 35152
EBM-Bewertung 69 Punkte
Preis B€GO 7,27 Euro

Die psychotherapeutischen Struk-
turzuschläge werden automatisch 
durch die KVB zugesetzt. Sie brau-
chen daher auch den neuen Zuschlag 
nicht selbst in Ihre Abrechnung ein-

tragen. Die Zusetzung des Zuschlags 
nach Gebührenordnungsposition 
35254 erfolgt – unabhängig von der 
Erfüllung weiterer Voraussetzungen 
für ihre Vergütung – zu jeder abge-
rechneten Gebührenordnungsposi-
tion 35151 und/oder 35152 EBM.

 � Für die Vergütung des neuen 
Strukturzuschlags gelten die 
gleichen Voraussetzungen wie 
für die bereits bestehenden 
Strukturzuschläge nach den Ge-
bührenordnungspositionen 35251 
bis 35253, das heißt, es muss 
eine bestimmte Mindestpunkt-
zahl von abgerechneten Leistun-
gen der psychotherapeutischen 
Sprechstunde, der Akutbehand-
lung und/oder der antrags- und 
genehmigungspflichtigen Leis-
tungen im Quartal abgerechnet 
worden sein (bei vollem Tätig-
keitsumfang 162.734 Punkte, 
bei hälftigem Tätigkeitsumfang 
81.367 Punkte).

Anpassung von Gebührenordnungs-
positionen an die neue Psycho-
therapie-Richtlinie

 � Probatorische Sitzungen:
 � Die Probatorische Sitzung 
kann im Krankheitsfall (also 
aktuelles Quartal plus nach- 
folgende drei Quartale) bei 
Erwachsenen höchstens vier- 
mal und bei Versicherten bis 
zum vollendeten 21. Lebens-
jahr höchstens sechsmal 
berechnet werden.

 � Kurzzeittherapien umfassen zu-
künftig bis zu 24 Therapieeinhei-
ten (bisher 25 Einheiten).

 � Gruppentherapien: 
 � Die Gruppengröße wurde 
einheitlich auf drei bis neun 
Teilnehmer festgelegt (kleine 
Gruppe bei mindestens drei 
und höchstens vier Teilneh-
mern, große Gruppe ab fünf 

bis höchstens neun Teilneh-
mer). Ein neues Vergütungs-
system für Gruppentherapien, 
das auch eine höhere Hono- 
rierung vorsieht, soll zum  
1. Juli 2017 eingeführt werden.

 � Die Gebührenordnungsposi-
tionen für kleine Gruppen sind 
nicht mehr nur auf Kinder und 
Jugendliche beschränkt, son- 
dern können auch bei Erwach-
senen angesetzt werden.

 � Einzel- und Gruppensitzungen 
können kombiniert werden.

Kennzeichnung der Rezidiv- 
prophylaxe

Bis zu zwei Jahre nach Abschluss 
einer Langzeittherapie kann ein be-
grenzter Anteil von Therapieeinhei-
ten aus diesem Langzeitkontingent 
genutzt werden, um Rückfälle des 
Patienten zu vermeiden (maximal 
acht Stunden Rezidivprophylaxe bei 
einer Behandlungsdauer von 40 
Stunden oder mehr, maximal 16 
Stunden Rezidivprophylaxe bei einer 
Behandlungsdauer von 60 Stunden 
oder mehr). Das Datum des Abschlus-
ses der eigentlichen Langzeitthera-
pie muss der Krankenkasse bekannt 
gegeben werden.

Bitte kennzeichnen Sie die Gebüh-
renordnungspositionen der Lang-
zeittherapie mit dem Buchstaben 
„R“ (zum Beispiel B. 35221R) in Ihrer 
Abrechnung, wenn Sie diese als Re-
zidivprophylaxe erbringen. Bei Ein-
bezug von Bezugspersonen kenn-
zeichnen Sie bitte anstelle der übli-
chen B-Kennzeichnung die jeweiligen 
Gebührenordnungspositionen der 
Rezidivprophylaxe mit dem Buch-
staben „U“ (zum Beispiel 35221U).
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Übergangsregelung für vor dem 1. 
April 2017 beantragte Psychothe-
rapien

Psychotherapie-Kontingente, die 
vor dem 1. April 2017 beantragt 
wurden, dürfen nach den Vorgaben 
der alten Psychotherapie-Richtlinie 
durchgeführt werden. Für sie gelten 
folgende Übergangsregelungen:

Kurzzeittherapie als Einzel- und 
Gruppentherapie: 

 � Es können bis zu 25 Sitzungen 
abgerechnet werden, wenn ein 
solches Therapiekontingent vor 
dem 1. April 2017 beantragt 
wurde.

 � Diese Regelung gilt für Einzel- 
und Gruppentherapien.

Bitte kennzeichnen Sie die 25. Sit-
zung der Kurzzeittherapie mit 
dem Buchstaben „L“ (zum Beispiel 
35200L) in der Abrechnung, wenn 
es sich um eine Therapie nach der 
alten Psychotherapie-Richtlinie 
handelt. Bei Einbezug von Bezugs-
personen kennzeichnen Sie die je-
weiligen Leistungen bitte mit dem 
Buchstaben „S“ (zum Beispiel 
35200S).

Gruppentherapie: 
 � Gruppentherapien im Rahmen 
einer Verhaltenstherapie kön-
nen auch mit zwei Teilnehmern 
durchgeführt werden, wenn die-
se Leistung vor dem 1. April 2017 
beantragt worden ist. Bitte rech-
nen Sie hier die Gebührenord-
nungspositionen für die kleine 
Gruppe ab. 

Probatorische Sitzungen: 
 � Probatorische Sitzungen, die vor 
dem 1. April 2017 begonnen 
wurden, können bis zu fünfmal 
für die tiefenpsychologisch fun-
dierte Psychotherapie und für 

die Verhaltenstherapie und bis 
zu achtmal für analytische Psy-
chotherapie durchgeführt werden.

Bitte kennzeichnen Sie die Gebüh-
renordnungspositionen der Proba-
torik mit dem Buchstaben „L“ 
(zum Beispiel 35150L) in der Ab-
rechnung, wenn es sich um eine 
Therapie nach der alten Psychothe-
rapie-Richtlinie handelt. Bei Einbe-
zug von Bezugspersonen kenn-
zeichnen Sie die jeweiligen Leistun-
gen bitte mit dem Buchstaben „S“ 
(zum Beispiel 35150S).

Darmkrebs-Früherkennung:  
Neuer immunologischer Stuhl-
test iFOBT

 � Der Guajakbasierte Test (gFOBT) 
darf ab dem 1. April 2017 nicht 
mehr zur Darmkrebsfrüherken-
nung verwendet werden. Die ent-
sprechende Gebührenordnungs-
position 01734 wird gestrichen. 

Hinweis: Im kurativen Bereich kann 
der Guajakbasierte Test (gFOBT) 
nach der Gebührenordnungsposi- 
tion 32040 ebenso wie die Kosten-
pauschale 40150 für ausgegebene 
Testbriefchen, die nicht wieder ein-
gereicht werden beziehungsweise 
nicht auswertbar sind, noch über-
gangsweise bis zum 1. Oktober 
2017 abgerechnet werden. Danach 
kommt auch im kurativen Bereich 
ausschließlich der neue quantitati-
ve immunologische Stuhltest 
(iFOBT) zum Einsatz.

 � Der immunologische Stuhltest 
(iFOBT) kann nur von Vertrags-
ärzten durchgeführt und abge-
rechnet werden, die über eine 
Genehmigung zur Ausführung 
und Abrechnung der speziellen 
Laboratoriumsuntersuchungen 
verfügen. 

 � Fachärzte für Laboratoriums-

medizin müssen für die 
Abrechnung der neuen Leis- 
tungen bei bestehender 
Laborgenehmigung für die 
Abschnitte 32.3 beziehungs-
weise 1.7 EBM keinen 
gesonderten Antrag stellen. 

 � Alle übrigen Fachärzte mit 
einer Speziallabor-Genehmi-
gung müssen die Abrechnung 
der neuen Gebührenordnungs- 
position gesondert beantra-
gen. Das Antragsformular 
finden Sie unter www.kvb.de 
in der Rubrik Service/
Formulare und Anträge/L/
Genehmigungsantrag Labora-
toriumsuntersuchungen. Zur 
Erteilung der Genehmigung 
müssen grundsätzlich die 
Vertragsärzte (mit Ausnahme 
der Fachärzte für Laboratori-
umsmedizin) erfolgreich an 
einem Kolloquium teilnehmen.

 � Das Merkblatt nach Anlage III 
der Krebsfrüherkennungs-Richt-
linie ist entfallen und ist daher 
nicht mehr auszugeben.

 � Hausärzte können den iFOBT-
Test auch im Rahmen des 
Check-up 35 ausgeben, sofern 
die Patienten bereits 50 Jahre 
alt sind.

Neue Gebührenordnungs- 
positionen

GOP 01737 – Ausgabe und Weiter-
leitung eines Stuhlprobenentnah-
mesystems gemäß Abschnitt D.III 
der Krebsfrüherkennungs-Richt- 
linie, einschließlich Beratung
EBM-Bewertung 57 Punkte
Preis B€GO 6,00 Euro

 � Berechnungsfähig von Hausärz-
ten, Chirurgen, Gynäkologen, In-
ternisten, Hautärzten und Urolo-
gen.

 � Neben der Ausgabe ist auch die 
Rücknahme des Stuhlprobenent-

https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-l/
https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-l/
https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-l/
https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-l/
https://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-l/
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nahmesystems und die Veran-
lassung der Laboruntersuchung 
obligater Leistungsinhalt. Das 
bedeutet, dass die Gebühren-
ordnungsposition 01737 dann 
nicht berechnungsfähig ist, wenn 
die Stuhlprobe vom Patienten 
nicht zurückgegeben wird.

 � Das Stuhlprobenentnahme- 
system wird vom Labor bezo-
gen. Die Kosten hierfür sind in 
der Laborleistung enthalten.

 � Im Behandlungsfall nicht neben 
dem kurativen iFOBT nach Ge-
bührenordnungsposition 32457 
berechnungsfähig.

 � Die Anspruchsvoraussetzungen 
für die Untersuchung nach der 
Krebsfrüherkennungs-Richtlinie 
bleiben unverändert.

GOP 01738 – Automatisierte 
quantitative immunologische Be-
stimmung von occultem Blut im 
Stuhl (iFOBT) gemäß Abschnitt  
D. III. der KFERL einschließlich der 
Kosten für das Stuhlprobenent-
nahmesystem und das Proben- 
gefäß
EBM-Bewertung 75 Punkte
Preis B€GO 7,90 Euro

 � Nur für die präventive Laborbe-
stimmung berechnungsfähig.

 � Abrechenbar von Laborärzten 
und Vertragsärzten mit einer  
Laborgenehmigung für die jewei-
ligen Leistungen.

 � Einmal im Krankheitsfall und im 
Behandlungsfall nicht neben 
dem kurativen iFOBT nach Ge-
bührenordnungsposition 32457 
berechnungsfähig.

 � Die Kosten für das Stuhlproben-
entnahmesystem und das Pro-
bengefäß sind in der Laborleis-
tung enthalten. Eine Erstattung 
von Kosten für nicht zurückge-
gebene Entnahmesysteme (alte 
Kostenpauschale 40150) ist zu-
künftig nicht mehr gegeben.

 � Nur berechnungsfähig bei An-
wendung eines Tests, für den 
die Erfüllung der Kriterien be-
züglich der Sensitivität und Spe-
zifität sowie der Probenstabilität 
und die Handhabbarkeit nach 
der Krebsfrüherkennungs-Richt-
linie (Paragraf 39 Absatz 1 in 
Verbindung mit dem Beschluss 
des Bewertungsausschusses 
vom 21. Februar 2017) mit min-
destens einer aussagekräftigen 
Studie nachgewiesen ist. Der 
Hersteller des Testverfahrens 
muss dem Laborarzt nachwei-
sen, dass diese Anforderungen 
erfüllt werden, entweder durch 
eine entsprechende Erklärung 
unter Angabe der Studiendaten 
oder durch eine Publikation im 
Peer-Review-Verfahren.

 � Für die Berechnung der Gebüh-
renordnungsposition 01738 
müssen zudem die Testergeb-
nisse der iFOBT in vollständi-
gen Quartalsberichten unter 
Angabe des verwendeten Tests 
(Produktname, Reagenzcharge, 
Schwellenwert und Herstellerer-
klärung), Gesamtzahl der unter-
suchten Proben, Gesamtzahl der 
nicht verwertbaren Proben und 
Ergebnisse der externen Quali-
tätssicherungsmaßnahmen (zum 
Beispiel Ringversuche) nach Pa-
ragraf 39 Absatz 5 der Krebs-
früherkennungs-Richtlinie mit 
der Quartalsabrechnung an die 
KV übermittelt werden.

Hierzu erhalten Sie von uns noch 
gesonderte Informationen.

GOP 32457 – Quantitative immu-
nologische Bestimmung von oc-
cultem Blut im Stuhl (iFOBT) ein-
schließlich der Kosten für das 
Stuhlprobenentnahmesystem und 
das Probengefäß
Preis B€GO 6,21 Euro

 � Für die Laborbestimmung bei 
kurativer Untersuchungsindikati-
on berechnungsfähig.

 � Einmal im Behandlungsfall be-
rechnungsfähig.

 � Im Behandlungsfall nicht neben 
den Präventionsleistungen Ge-
bührenordnungsposition 01737 
und 01738 berechnungsfähig.

Abklärungskoloskopie nach  
positivem iFOBT

Ein positiver iFOBT ist nicht die Be-
stätigung für das Vorliegen eines 
kolorektalen Karzinoms, sondern 
sollte gemäß der Krebsfrüherken-
nungs-Richtlinie durch eine Kolos-
kopie abgeklärt werden. Diese Ab-
klärungskoloskopie nach positivem 
iFOBT kann als Früherkennungs-Ko-
loskopie nach Gebührenordnungs-
position 01741 abgerechnet wer-
den.

 � Bitte kennzeichnen Sie die Ge-
bührenordnungsposition 01741 
(beziehungsweise 01741M) mit 
dem Buchstaben „A“ in der 
KVDT-Feldkennung 5023, wenn 
Sie diese Untersuchungen als 
Abklärungskoloskopie nach po-
sitivem iFOBT erbringen.

Für die Abklärungskoloskopie nach 
positivem iFOBT gelten die gleichen 
Qualitätssicherungsvorgaben und 
Dokumentationspflichten, wie sie 
für die koloskopischen Leistungen 
zur Früherkennung in den Krebs-
früherkennungs-Richtlinien gere-
gelt sind. Die bisherige Dokumenta-
tion zur Früherkennungskoloskopie 
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wurde daher um ein Feld zur Erfas-
sung der Indikationsstellung erwei-
tert. Künftig kreuzen Ärzte an, ob 
es sich um eine „Koloskopie als pri-
märe Screening-Untersuchung“ 
handelt oder um eine „Koloskopie 
nach positivem iFOBT“. 

Herzschrittmacher-Funktions-
analysen: Keine Obergrenze bei 
Strahlentherapie

Die Begrenzung der Funktionsana-
lysen eines implantierten Kardio-
verters, Defibrillators, eines implan-
tierten Systems zur kardialen Re-
synchronisationstherapie (CRT-P, 
CRT-D) und/oder eines Herzschritt-
machers auf fünfmal im Krankheits-
fall entfällt ab dem 1. April 2017 für 
Patienten, bei denen gleichzeitig 
eine Strahlentherapie durchgeführt 
wird. Damit wird den aktuellen Leit-
linien Rechnung getragen, die bei 
diesen Patienten zusätzliche Funk-
tionsanalysen nach der Strahlen-
therapie fordern, da die Geräte durch 
die Bestrahlung gestört werden 
können.

 � Bitte kennzeichnen Sie die Ge-
bührenordnungspositionen 
04417 und 04418 beziehungs-
weise 13552 und 13554 mit 
dem Buchstaben „J“ (04417J, 
04418J, 13552J, 13554J) in der 
Abrechnung, wenn Sie die Funk-
tionsanalysen bei Patienten er-
bringen, bei denen gleichzeitig 
eine Strahlentherapie durchge-
führt wird. 

 � Wenn Sie als Kinder- und 
Jugendmediziner mit mehre-
ren Schwerpunkten/Zusatz- 
weiterbildungen diese Gebüh- 
renordnungspositionen neben 
Leistungen aus den anderen 
Abschnitten 4.4.2 bis 4.5.5 
EBM abrechnen beziehungs-
weise als Internist mit mehre- 

ren Schwerpunkten diese 
Gebührenordnungspositionen 
neben Leistungen aus den an- 
deren Abschnitten der schwer- 
punktorientierten internisti-
schen Versorgung abrechnen, 
tragen Sie bitte in diesen 
Fällen mit einer gleichzeitigen 
Strahlentherapie die Gebüh-
renordnungspositionen 04417 
und 04418 beziehungsweise 
13552 und 13554 mit dem 
Buchstaben „K“ (04417K, 
04418K, 13552K, 13554K) in 
Ihre Abrechnung ein.

 � Als Begründung ist der ICD-10-
Code der für die Strahlenthera-
pie maßgeblichen Erkrankung 
bei der Abrechnung anzugeben.

Einzelleistung für Medikations-
plan auch für Bauchspeicheldrü-
sen- oder Nieren-Bauchspeichel-
drüsen-Transplantatträger

Die Gebührenordnungsposition 
01630 als Einzelleistung für die Er-
stellung eines Medikationsplans 
kann ab dem 1. April 2017 auch als 
Zuschlag zu der Zusatzpauschale 
für die Behandlung eines Bauch-
speicheldrüsen- oder Nieren-
Bauchspeicheldrüsen-Transplantat-
trägers nach Gebührenordnungspo-
sition 13439 einmal im Krankheits-
fall abgerechnet werden.

Kompressionstherapie: Rückwir-
kende Anpassung der ICD-10-
Codes ab 1. Januar 2017

Die Anmerkung zur Gebührenord-
nungsposition 30401 (Intermittie-
rende apparative Kompressionsthe-
rapie) wurde rückwirkend zum  
1. Januar 2017 angepasst. Grund 
hierfür ist, dass mit der Version 
2017 des ICD-10-GM neue bezie-
hungsweise differenzierte ICD-
Codes für das erworbene Lymph-

ödem (I89.0-, I89.00, I89.01, I89.02, 
I89.03, I89.04, I89.05, I89.08, 
I89.09), das hereditäre Lymphödem 
(Q82.0-, Q82.00, Q82.01, Q82.02, 
Q82.03, Q82.04, Q82.05, Q82.08, 
Q82.09) und die chronisch venöse 
Insuffizienz (I87.2-, I87.20, I87.21) in 
die Diagnosenklassifikation aufge-
nommen wurden. Die seit dem 1. 
Januar 2017 gültigen ICD-Codes 
sind bereits in Ihrem Praxisverwal-
tungssystem hinterlegt.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de
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Genehmigung der erwei-
terten Mutationssuche

Arzneimittel – frühe Nutzen-
bewertungen

Verordnung von Cannabis

Die erweiterten Mutationssuchen 
der konstitutionellen (GOP 11449 
und 11514) und tumorgenetischen 
(GOP 19425) Diagnostik sind seit 
dem 1. Juli 2016 nur im begründe-
ten Einzelfall möglich. Der Versi-
cherte muss sich nach den derzeiti-
gen EBM-Bestimmungen die Unter-
suchung von seiner Krankenkasse 
genehmigen lassen und ein wissen-
schaftlich begründetes ärztliches 
Gutachten einreichen.

Zur Unterstützung unserer Mitglie-
der haben wir zusammen mit den 
Krankenkassen in Bayern, dem Me-
dizinischen Dienst der Krankenkas-
sen in Bayern und den bayerischen 
Vertretern des Berufsverbands der 
Humangenetiker ein Muster für 
den Antrag auf die erweiterte Mu-
tationssuche und ein Muster für 
das ärztliche Gutachten erstellt 
sowie den Ablauf des Antrags- und 
Genehmigungsverfahrens abge-
stimmt. 

Die abgestimmten Muster sowie 
die Informationen zum Antrags- 
und Genehmigungsverfahren fin-
den Sie unter www.kvb.de in der 
Rubrik Abrechnung/BEGO-EBM/
EBM-Reform unter dem Stichwort 
„Humangenetik“.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

Pharmazeutische Unternehmen 
müssen bei der Markteinführung  
eines Arzneimittels mit neuem Wirk-
stoff oder bei einer Indikationser-
weiterung in einem Dossier unter 
anderem den medizinischen Zusatz-
nutzen im Verhältnis zur zweckmä-
ßigen Vergleichstherapie belegen.

Für die abgeschlossenen Nutzenbe-
wertungsverfahren des dritten 
Quartals 2016 haben wir die Wirk-
stoffübersicht A-Z unter www.kvb.
de in der Rubrik Verordnungen/Arz-
neimittel/Frühe Nutzenbewertung 
um folgende Wirkstoffe/Wirkstoff-
gruppen ergänzt:

 � Afamelanotid
 � Brivaracetam
 � Empagliflozin
 � Empagliflozin/Metformin
 � Ibrutinib
 � Idelalisib
 � Mepolizumab
 � Necitumumab
 � Osimertinib
 � Ramucirumab
 � Ticagrelor
 � Umeclidinium
 � Vismodegib

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 400 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 400 31
E-Mail  Verordnungsberatung@kvb.de

Seit 10. März 2017 ist es jedem 
Vertragsarzt unabhängig seiner 
Fachrichtung möglich, Cannabis zu-
lasten der Gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) zu verordnen. 
Eine besonderer Qualifikations-
nachweis soll nicht erforderlich sein.

Durch die neue Regelung erhalten 
Patienten mit einer schwerwiegen-
den Erkrankung Cannabis in Form 
von getrockneten Blüten oder Ex-
trakten sowie Arzneimitteln mit 
den synthetischen cannabinoiden 
Wirkstoffen Dronabinol und Nabi-
lon, wenn

1. eine allgemein anerkannte, dem 
medizinischen Standard 
entsprechende Leistung
a) nicht zur Verfügung steht,
b) im Einzelfall nach der 

begründeten Einschätzung 
des behandelnden Vertrags-
arztes unter Abwägung der zu 
erwartenden Nebenwirkungen 
und unter Berücksichtigung 
des Krankheitszustandes des 
Patienten nicht zur Anwen-
dung kommen kann,

2. eine nicht ganz entfernt liegende 
Aussicht auf eine spürbare 
positive Einwirkung auf den 
Krankheitsverlauf oder auf 
schwerwiegende Symptome 
besteht.

Vor der ersten Verordnung muss 
die Leistung durch die Krankenkas-
se genehmigt sein. Eine Ablehnung 
ist nur in begründeten Ausnahme-
fällen möglich. Über die Anträge 
soll innerhalb von drei bis fünf Wo-
chen entschieden werden (gegebe-
nenfalls zusammen mit dem Medi-
zinischen Dienst der Krankenkas-
sen, MDK). Verordnet der Vertrags-
arzt Cannabis im Rahmen der Spe-
zialisierten ambulante Palliativver-
sorgung (SAPV), ist über den An-

https://www.kvb.de/abrechnung/bego-ebm/ebm-reform/
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Generika über Festbetrag 

Mit dem nun gültigen ersten Nach-
trag zur Wirkstoffvereinbarung wer-
den als Generika zugelassene Arz-
neimittel nur noch bis zur Festbe-
tragsgrenze als wirtschaftlich be-
trachtet. Über dem Festbetrag lie-
gende Generika werden wie Origi-
nale behandelt, außer es besteht 
ein Rabattvertrag. 

Sollte ein von Ihnen namentlich 
verordnetes Generikum, das unter 
dem Festbetrag liegt, in der Apo-
theke aufgrund eines Rabattver-
trags gegen ein über dem Festbe-
trag liegendes Generikum ausge-
tauscht werden, hat der Rabattver-
trag Vorrang, das heißt für die Ziel-
erreichung wird das abgegebene 
rabattierte Generikum positiv ge-
zählt. 

Generika über dem Festbetrag wer-
den in der Trendmeldung zur Wirk-
stoffvereinbarung unter Ihren „TOP-
Arzneimitteln“ aufgelistet. In den 
Arbeitslisten zu den Wirkstoffzielen 
mit Generikaquote haben wir diese 
Arzneimittel für Sie gekennzeich-
net. Bei Arzneimitteln über Festbe-
trag hat Ihr Patient die Mehrkosten 
zu tragen, auch wenn er von der Zu-
zahlung befreit ist. Der Bundes-
mantelvertrag verpflichtet den Arzt, 
den Patienten darauf hinzuweisen, 
dass er die Mehrkosten zu über-
nehmen hat. Die Arbeitslisten fin-
den Sie unter www.kvb.de in der 
Rubrik Verordnungen/Arzneimittel/
Wirkstoffvereinbarung.

Ihre Arzneimitteldatenbank zeigt 
bei jedem Fertigarzneimittel an, ob 
Mehrkosten anfallen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 400 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 400 31
E-Mail  Verordnungsberatung@kvb.de
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trag auf Genehmigung innerhalb 
von drei Tagen nach Antragsein-
gang zu entscheiden.

Auch in Deutschland zugelassene 
Fertigarzneimittel (zum Beispiel Sa-
tivex®) fallen unter diese Regelung. 
Ob über den gesetzlich definierten 
Leistungsanspruch ableitbar ist, 
dass auch importierte Cannabis-
Präparate zulasten der GKV verord-
net werden dürfen, lässt sich der-
zeit nicht abschließend bewerten. 
Bislang gehören entsprechende Im-
porte von in Deutschland nicht zu-
gelassenen Arzneimitteln nach Pa-
ragraf 73 Absatz 3 Arzneimittelge-
setz (AMG) entsprechend der Recht-
sprechung des Bundessozialge-
richts (BSG) nur in sehr eng defi-
nierten Einzelfällen zum Leistungs-
umfang der GKV. Es ist Aufgabe 
des Patienten, bei seiner Kranken-
kasse eine Genehmigung einzuho-
len und diese in der Apotheke vor-
zulegen.

Begleiterhebung: 
Der Vertragsarzt muss den Patien-
ten in einem persönlichen Gespräch 
vor der ersten Verordnung über die 
Begleiterhebung informieren. Das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) hat das 
hierfür zu verwendende Informati-
onsblatt auf seiner Internetseite 
eingestellt. Das Informationsblatt 
ist dem Patienten auszuhändigen. 

Zu Beginn der Therapie mit Canna-
bis-Arzneimitteln sind noch keine 
Daten im Rahmen der Begleiterhe-
bung zu übermitteln. Die betroffe-
nen Patienten sind lediglich über 
die Durchführung der Begleiterhe-
bung zu unterrichten. Dabei ist ins-
besondere das Verfahren der ano-
nymisierten Übermittlung der Da-
ten an das BfArM zu erläutern. Die 
Therapie selbst kann somit ohne 

jede weitere Auflage, allein nach 
der üblichen ärztlichen Praxis, be-
gonnen werden.

Ausführliche Informationen und die 
Patienteninformation zum Down-
load finden Sie unter www.kvb.de 
in der Rubrik Verordnungen/Arznei-
mittel/Arzneimittel A-Z/Arzneimit-
telwirkstoffe mit C/Cannabis.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 400 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 400 31
E-Mail  Verordnungsberatung@kvb.de
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Orientierungsrahmen  
Blutzuckerteststreifen

Kostengünstige LHRH- 
Analoga 

Indikationsimpfung Haemo- 
philus influenzae Typ B  

Der bisherige Orientierungsrahmen 
wurde aufgrund rechtlicher Ände-
rungen überarbeitet und angepasst. 
Sie finden ihn unter www.kvb.de in 
der Rubrik Verordnungen/Verord-
nung aktuell/2017. Er ist nur mithil-
fe Ihres Mitglieder-Logins aufruf-
bar.

Beispielsweise finden Sie im neuen 
Orientierungsrahmen ergänzende 
Informationen zur Verordnung eines 
Blutzuckermessgeräts und zur wirt-
schaftlichen Verordnung von Blut-
zuckerteststreifen.

Die im Orientierungsrahmen schon 
bisher angegebene Anzahl an Blut-
zuckerteststreifen bei den einzel-
nen Therapieregimen haben sich 
nicht verändert.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 400 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 400 31
E-Mail  Verordnungsberatung@kvb.de

Was ist unter kostengünstigen LHRH-
Analoga zu verstehen? Zur Behand-
lung des fortgeschrittenen hormon-
abhängigen Prostatakarzinoms ste-
hen derzeit folgende Wirkstoffe/
Präparate zur Verfügung (Stand:  
1. März 2017):

 � Buserelin/Profact®

 � Leuprorelin/Enantone®, Trenan-
tone®, Sixantone®, Eligard®, Leu-
prone HEXAL®, Leupro Sandoz®

 � Goserelin/Zoladex®

 � Triptorelin/Decapeptyl®, Pamo-
relin®

Re-Importpräparate wurden aus 
Gründen der Übersichtlichkeit nicht 
mit aufgeführt.

Ein weiteres Leuprorelin-Präparat, 
Lutrate Depot®, ist zur palliativen 
Behandlung des fortgeschrittenen 
Prostatakarzinoms zugelassen.

In unserem „Verordnung Aktuell“ 
vom 21. März 2017 beantworten 
wir die Eingangsfrage ausführlich.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 400 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 400 31
E-Mail  Verordnungsberatung@kvb.de

In der Schutzimpfungs-Richtlinie ist 
die Haemophilus influenzae Typ B-
Impfung auch als Indikationsimpfung 
„für Personen mit anatomischer 
oder funktioneller Asplenie“ vorge-
sehen. Bis dato war allerdings in 
Deutschland hierfür kein Impfstoff 
verfügbar. Daher wurde auch keine 
Impfziffer vergeben.

Seit einiger Zeit gibt es wieder in 
Deutschland zugelassene HIB-Mo-
no-Impfstoffe (Act-HIB®). Somit 
könnte die HIB-Indikationsimpfung 
(funktionelle oder anatomische As-
plenie) wieder im Sinne des Sach-
leistungsprinzips, das heißt Impf-
stoff auf Einzelverordnung und Ab-
rechnung der Impfleistung über 
eine GOP, erfolgen.

Folgende Impfziffer ist vergeben:
„Haemophilus influenzae Typ B – 
sonstige Indikationen“: 89104B 

Die Ziffer ist ab sofort – mit folgen-
der Einschränkung – abrechenbar:

 � Die Impfung wird nur für Patien-
ten der Ersatzkassen vergütet. 
Der Bezug des Impfstoffs erfolgt 
über Einzelverordnung.

 � Patienten der Regionalkassen 
müssen vor Durchführung der 
Impfung die Kostenübernahme 
durch ihre Krankenkasse indivi-
duell klären, das heißt Verord-
nung auf Privatrezept und Leis-
tung gegen Privatrechnung. 

Eine Übersicht der Abrechnungs-
ziffern finden Sie unter www.kvb.de 
in der Rubrik Verordnungen/Impfun-
gen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 400 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 400 31
E-Mail  Verordnungsberatung@kvb.de
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Heilmittel – besonderer 
Verordnungsbedarf

Heilmittel – FAQ Bedruckung von Verord-
nungen 

Aus aktuellem Anlass greifen wir 
das Thema Genehmigungsverfah-
ren für Verordnungen eines beson-
deren Verordnungsbedarfs auf. 

Ein spezielles Genehmigungsver-
fahren für besondere Verordnungs-
bedarfe ist nicht vorgesehen. Le-
diglich bei den Krankenkassen, die 
auf eine generelle Genehmigung al-
ler Verordnungen außerhalb des 
Regelfalls bestehen, gilt das Ge-
nehmigungsverfahren auch für den 
besonderen Verordnungsbedarf. 

Eine Übersicht zu diesen Kranken-
kassen finden Sie unter www.gkv-
spitzenverband.de in der Rubrik 
Krankenversicherung/Ambulante 
Leistungen/Heilmittel/Genehmi-
gung außerhalb des Regelfalls/Ge-
nehmigungsverfahren für Verord-
nungen außerhalb des Regelfalls.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 400 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 400 31
E-Mail  Verordnungsberatung@kvb.de

In unserem Verordnung Aktuell 
vom 8. März 2017 beantworten wir 
die uns besonders häufig gestellten 
Fragen zum besonderen Verord-
nungsbedarf und zum langfristigen 
Heilmittelbedarf.

Unsere FAQ werden laufend ak- 
tualisiert. Sie finden sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Verord-
nungen/Heilmittel/Verordnungs-
und Heilmittelbedarf.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 400 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 400 31
E-Mail  Verordnungsberatung@kvb.de

Immer wieder teilen uns Kranken-
kassen mit, dass Verordnungen un-
leserlich oder nicht korrekt ausge-
füllt wurden. Dies kann im schlimms-
ten Fall dazu führen, dass ein fal-
sches Medikament abgegeben oder 
ein falsches Heilmittel angewendet 
wird. 

Bitte achten Sie daher unbedingt 
auf das leserliche und korrekte 
Ausfüllen Ihrer Verordnungen! 

Zu verschiedenen Verordnungsvor-
drucken wie Heilmitteln und Arznei-
mitteln finden Sie unter www.kvb.
de in der Rubrik Verordnungen/For-
melles sogenannte Ausfüllhilfen, 
die Sie in Ihrer täglichen Arbeit un-
terstützen sollen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 400 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 400 31
E-Mail  Verordnungsberatung@kvb.de
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Qualitätszirkel-Handbuch: neue Module online  

Qualitätszirkel (QZ) stellen für Ärzte 
und Psychotherapeuten eine gute 
Möglichkeit dar, sich mit Kollegen 
über wichtige medizinische Themen 
fachlich auszutauschen, Netzwerke 
zu bilden oder auch neues Wissen 
zu erwerben. Begleitet werden die 
Qualitätszirkel von ausgebildeten 
Moderatoren, die ihre Qualitätszir-
kelarbeit anhand von über 30 the-
matischen Modulen gestalten kön-
nen. Die Module verstehen sich als 
Empfehlung und bieten dem Mode-
rator Hilfestellung bei der Vorberei-
tung und Durchführung seiner Qua-
litätszirkelsitzungen. Ein Modul 
setzt sich mit einem bestimmten 
Thema auseinander und vermittelt 
in einer einheitlichen Struktur 
grundlegende Informationen dazu. 

Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung (KBV) arbeitet zusammen mit 
niedergelassenen Ärzten und exter-
nen Experten an neuen Modulen. 
Aktuell wurden von der KBV die zwei 
neuen Module „Suchtmittelgebrauch“ 
und „Ethikberatung im Qualitätszir-
kel“ veröffentlicht.

Alle bisherigen Module und Mode-
rationsmedien, wie Präsentationen 
oder Flipchart-Vordrucke, stehen 
auf der Internetseite der KBV unter 
www.kbv.de in der Rubrik Service/
Service für die Praxis/Qualität/Qua-
litätsszirkel (QZ)/Für QZ-Moderato-
ren/QZ-Module zum Download be-
reit. Im Vergleich zur gedruckten 
Version des Handbuches können 
neue Regelungen in die Online-Ver-
sion schneller eingearbeitet und 
einfacher auf dem aktuellen Stand 
gehalten werden. 

Darüber hinaus gibt es für Bayern 
drei weitere Module, die nicht im 
QZ-Handbuch der KBV aufgeführt 
sind:

 � Methicillin-resistente Staphylo-
coccus aureus (MRSA)

 � Die Kunst der Kommunikation – 
Tipps für Qualitätszirkelmodera-
toren

 � Palliativmedizin

Gerne stellen wir Ihnen diese Mo-
dule zur Verfügung. Bitte senden 
Sie uns bei Interesse eine E-Mail 
mit dem Betreff „KVB-Module“ an 
QZ-Beratung@kvb.de.

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Qualität/Qualitätszirkel.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 09 11 / 9 46 67 – 7 23
Fax 09 11 / 9 46 67 – 6 67 23
E-Mail QZ-Beratung@kvb.de
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Rückwirkend ausgestellte Arbeitsunfähigkeits- 
bescheinigung 

Immer wieder beanstanden Arbeit-
geber oder auch die Jobcenter Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigungen 
(AU), die für – teils erheblich – rück-
wirkende Zeiträume ausgestellt wur-
den. In Einzelfällen wird auch gegen 
die ausstellenden Ärzte strafrecht-
lich vorgegangen, wie den Medien 
zu entnehmen ist, wobei die Gerich-
te zum Teil nicht unerhebliche Geld-
strafen aussprechen.

Paragraf 5 Absatz 3 der Arbeitsun-
fähigkeits-Richtlinie (AU-RL) sieht 
vor, dass die Arbeitsunfähigkeit für 
eine vor der ersten ärztlichen Inan-
spruchnahme liegende Zeit grund-
sätzlich nicht bescheinigt werden 
soll. Wenn doch, ist die Rückdatie-
rung des Beginns der Arbeitsunfä-
higkeit auf einen vor dem Behand-
lungsbeginn liegenden Tag ebenso 
wie eine rückwirkende Bescheini-
gung über das Fortbestehen der Ar-
beitsunfähigkeit nur ausnahmswei-
se und nur nach gewissenhafter 
Prüfung und in der Regel nur bis zu 
drei Tagen zulässig.

Soweit eine Rückdatierung im zu-
lässigen Umfang des Paragrafen 5 
Absatz 3 AU-RL vorgenommen wird, 
müssen eindeutige medizinische 
Anhaltspunkte ersichtlich sein und 
dokumentiert werden, die für eine 
bereits bestehende Arbeitsunfähig-
keit sprechen. Sind diese Anhalts-
punkte nicht ersichtlich beziehungs-
weise ergeben sich aus medizini-
scher Sicht Zweifel an einer bereits 
bestehenden Arbeitsunfähigkeit, ist 
von einer rückwirkend ausgestell-
ten AU Abstand zu nehmen. Es liegt 
vielmehr in der Verpflichtung des 
Patienten, rechtzeitig einen Arzt 
aufzusuchen, gegebenenfalls auch 
zu den Zeiten des Ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes, um seine Arbeits-
unfähigkeit möglichst tagaktuell 
feststellen zu lassen. 

Paragraf 5 Absatz 3 AU-RL regelt 
zudem ausdrücklich, dass Versi-
cherten, die entgegen ärztlicher 
Aufforderung ohne triftigen Grund 
nicht zum vereinbarten Folgetermin 
erscheinen, eine rückwirkende Be-
scheinigung der Arbeitsunfähigkeit 
versagt werden kann. In diesem 
Fall ist von einer erneuten Arbeits-
unfähigkeit auszugehen, die durch 
eine Erstbescheinigung zu attestie-
ren ist.

Für die Beurteilung eines Kranken-
geldanspruchs ist die lückenlose 
Arbeitsunfähigkeit nachgewiesen, 
wenn die ärztliche Feststellung der 
weiteren Arbeitsunfähigkeit wegen 
derselben Krankheit spätestens am 
nächsten Werktag nach dem zu-
letzt bescheinigten Ende der Ar-
beitsunfähigkeit erfolgt.

Bitte berücksichtigen Sie immer, 
dass der jeder AU anhaftende Be-
weiswert mit zunehmender Rück-
wirkung abnimmt und die Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung letzt-
endlich auch ins Leere laufen kann.

Bei Fragen erreichen Sie unseren 
Experten Thomas Huber unter 
Telefon 09 41 / 39 63 – 1 95
Fax 09 41 / 39 63 – 6 81 95
E-Mail  Thomas.Huber@kvb.de

mailto:Thomas.Huber%40kvb.de%20?subject=
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KVB-Hygienetag 2017 in München

Die KVB richtet ihre jährliche Fort-
bildungsveranstaltung für Ärzte und 
Praxismitarbeiter zu Fragestellun-
gen im Bereich Hygiene und Infek-
tiologie dieses Jahr am Samstag, 
den 13. Mai, aus. Thema ist: „Anti-
biotika-Verordnung in der ambulan-
ten Versorgung“. 

Folgende Fachvorträge stehen auf 
dem Programm:

 � Antibiotika-Verordnung in Bay-
ern: Daten und Beratungsange-
bote der KVB

 � Diagnostik bei Infektionskrank-
heiten: POCT, Mikrobiologie – 
wann und wie?

 � Infektionen der Harnwege
 � Infektionen im HNO-Bereich
 � Resistente Erreger: MRSA und 
Konsorten – Informationsmateri-
alien für Patienten

 � Infektionen der oberen und un-
teren Atemwege

 � Haut- und Weichgewebe-Infekti-
onen – Antibiotikaprophylaxe im 
Ambulanten Operieren

 � Kasuistiken mit Fragestellungen 
an das Auditorium: Wie hätten 
Sie therapiert?

Für Ärzte sind bei der Bayerischen 
Landesärztekammer CME-Fortbil-
dungspunkte beantragt. Hygiene-
beauftragte Ärzte in Einrichtungen 
für Ambulantes Operieren kommen 
bei Teilnahme am KVB-Hygienetag 
der Verpflichtung zur Fortbildung 
auf dem Gebiet der Infektionshygie-
ne gemäß Paragraf 12 Bayerische 
MedHygV nach. Der Hygienetag 
kann auch genutzt werden für die 
seit diesem Jahr von Ärzten im Am-
bulanten Operieren im Rahmen der 
Einrichtungsbefragung im „sQS-
Verfahren: Vermeidung nosokomia-
ler Infektionen – postoperative 
Wundinfektionen“ geforderte Teil-
nahme an einer Informationsveran-

staltung zum Thema „Antibiotika-
Resistenzlage und Therapie“.

Die Veranstaltung findet statt am 
Samstag, den 13. Mai 2017, von 
9.30 bis 16.00 Uhr in den Räumen 
der KVB-Landesgeschäftsstelle 
München, Elsenheimerstraße 39.
Die Teilnahmegebühr beträgt 35,- 
Euro.

Weitere Informationen zur Anmel-
dung und zum Programm finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Über uns/Veranstaltungen/KVB-Hy-
gienetag 2017.

https://www.kvb.de/ueber-uns/veranstaltungen/kvb-hygienetag-2017/
https://www.kvb.de/ueber-uns/veranstaltungen/kvb-hygienetag-2017/
https://www.kvb.de/ueber-uns/veranstaltungen/kvb-hygienetag-2017/
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Modul III
 � interessante, typische Kasuistiken 
aus dem Bereitschaftsdienst

 � wichtige Aspekte zur Durchfüh-
rung der Leichenschau, rechtliche 
Grundlagen, praktisches Vorge- 
hen, Kasuistiken

 � Abrechnung im Bereitschafts-
dienst

Fortbildungspunkte: 3
Teilnahmegebühr: 40,- Euro
Uhrzeit: 17.00 bis 20.40 Uhr

Termine Modul III:
 � 28. Juni 2017 
KVB Regensburg

 � 12. Juli 2017 
KVB Nürnberg

 � 4. Oktober 2017 
KVB Augsburg

 � 25. Oktober 2017 
KVB Würzburg

Modul IV
 � Symptom Bauchschmerz und 
akutes Abdomen – welche 
Fragen stellen, wo lauern die 
Fallstricke?

 � bereitschaftsdienstrelevante 
psychiatrische Akut- und Notfälle

Fortbildungspunkte: 4
Teilnahmegebühr: 40,- Euro
Uhrzeit: 17.00 bis 20.40 Uhr

Termine Modul IV:
 � 26. Juli 2017 
KVB Nürnberg

 � 29. November 2017 
KVB Augsburg

Modul V (Repetitorium)
 � Ausrüstung im Bereitschafts-
dienst

 � taktisches Vorgehen beim 
Hausbesuch

 � Management in der Bereit-
schaftspraxis

Akutsituationen im Ärztlichen Bereitschaftsdienst

Ein Akut- oder Notfall im Bereit-
schaftsdienst ist immer wieder eine 
Herausforderung. Frischen Sie in 
kürzester Zeit Ihre Kenntnisse über 
die wichtigsten medizinischen und 
organisatorischen Komponenten 
der Akut- und Notfallversorgung auf. 
Unser Seminarkonzept ist kompakt, 
lernziel- und praxisorientiert. Im 
Rahmen eines praktischen Gruppen-
trainings gewinnen Sie Sicherheit in 
der Durchführung einer kardiopul-
monalen Reanimation inklusive al-
ternativer Atemwegssicherung und 
Defibrillation. Alle Fallbeispiele sind 
an die Zielgruppe adaptiert und ori-
entieren sich an Ihren individuellen 
Erfordernissen. Dieses Seminar 
führen wir in Kooperation mit der 
Bayerischen Landesärztekammer, 
Akademie für ärztliche Fortbildung 
und der Arbeitsgemeinschaft der in 
Bayern tätigen Notärzte e. V. (agbn) 
(Modul I) durch.

Sie profitieren von:
 � Zielgruppenorientierung
 � aktuellen, umsetzbaren Lösungen 
statt Schubladenkonzepten

 � praktischem Reanimationstrai-
ning in Kleinstgruppen (Modul I)

 � erfahrenen notärztlichen Referen-
ten und Tutoren

 � Fortbildungspunkten
 � umfangreichen Zusatzinformatio-
nen und Tipps in den Seminaren

Teilnehmen können alle interessier-
ten Ärzte, die sich effizient auf das 
richtige Handeln in Notfallsituatio-
nen vorbereiten möchten.

Modul I
 � kardiozirkulatorische Akut- und 
Notfälle, Kasuistik

 � Wichtiges, Richtiges und 
Hilfreiches zur Reanimation

 � aktuelle Richtlinien der Bundes-
ärztekammer und des European 
Resuscitation Council ERC 2015 

 � Notfallalgorithmen, Checklisten
 � alternatives Atemwegsmanage-
ment

 � umfassendes, praxisorientiertes 
Hands-on-Reanimationstraining 
im Gesamtablauf an modernen 
Simulatoren, Kleingruppentraining

Fortbildungspunkte: 10
Teilnahmegebühr: 90,- Euro
Uhrzeit: 9.00 bis 16.15 Uhr
Termine Modul I:

 � 6. Mai 2017 
KVB Würzburg 

 � 24. Juni 2017 
KVB München

 � 23. September 2017 
KVB Nürnberg

 � 25. November 2017 
KVB Augsburg

Modul II
 � Beurteilung des kindlichen 
Zustands

 � pädiatrische Akut- und Notfälle, 
Fallbeispiele

 � Atemwegserkrankungen und 
Atemwegsverlegung bei Kindern

 � Ingestionsunfälle und Vergiftungen
 � Verbrennungen/Verbrühungen
 � Unfälle und typische Verletzungen 
im Kindesalter

 � Misshandlung

Fortbildungspunkte: 3
Teilnahmegebühr: 40,- Euro
Uhrzeit: 17.00 bis 20.30 Uhr

Termine Modul II:
 � 10. Mai 2017 
KVB Regensburg

 � 31. Mai 2017 
KVB Würzburg

 � 20. September 2017 
KVB Augsburg

 � 18. Oktober 2017 
KVB Nürnberg
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 � telefonische Beratung und ihre 
Tücken

 � Infektion und Hygiene
 � sichere Kommunikation im 
Bereitschaftsdienst

 � symptomorientiertes Handeln  
und typische Fallbeispiele aus 
verschiedenen Fachgebieten

 � Rechtliches

Fortbildungspunkte: 6
Teilnahmegebühr: 85,- Euro

Termine Modul V:
 � 13. Mai 2017 
KVB Würzburg 
9.30 bis 14.30 Uhr

 � 24. Mai 2017 
KVB Regensburg 
16.00 bis 21.00 Uhr

 � 24. Juni 2017 
KVB München 
9.30 bis 14.30 Uhr

 � 8. November 2017 
KVB Bayreuth 
16.00 bis 21.00 Uhr

 � 2. Dezember 2017 
KVB Nürnberg 
9.30 bis 14.30 Uhr

Modul VI 
Geriatrie

 � pharmakologische Fallstricke
 � Delir, Demenz und andere 
Verwirrungen

 � spezielle Krankheitsbilder

Gastroenterologie
 � Obstipation und Diarrhoe
 � akutes und weniger akutes 
Abdomen

 � Befindlichkeitsstörungen und 
bedrohliche Symptome

Palliativmedizin
 � Symptomkontrolle, Kasuistiken
 � Umgang mit Patienten und 
Angehörigen

Fortbildungspunkte: 3
Teilnahmegebühr: 40,- Euro
Uhrzeit: 17.30 bis 20.15 Uhr

Termine Modul VI:
 � 21. Juni 2017 
KVB Augsburg

 � 5. Juli 2017 
KVB Nürnberg

 � 22. November 2017 
KVB München

 � 13. Dezember 2017 
KVB Regensburg

SEMINARE

K VB INFOS 5/2017
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Refresher Notfalltraining 
für das Praxisteam

Keine Theorie - nur Praxis. Mittels 
modernster Simulationstechniken 
können Sie und Ihr Team notfallme-
dizinische Kompetenz auffrischen 
und trainieren. Wir bereiten Sie dabei 
auf das Management medizinischer 
Notfälle in einer Arztpraxis vor und 
geben Ihnen für die wichtigsten Situa-
tionen in prägnanter Form konkrete 
und praxisnahe Handlungsempfeh-
lungen mit auf den Weg. Für alle Teil-
nehmer, die höheren notfallmedizini-
schen Anforderungen genügen wol-
len, werden auch differenzierte, wei-
terführende Maßnahmen bespro-
chen (inklusive Reanimationstraining 
BLS, ALS) und trainiert. Entspre-
chende Vorkenntnisse beziehungs-
weise eine vorausgegangene Teil-
nahme am Notfalltraining für das 
Praxisteam werden vorausgesetzt.

Dieses Seminar führen wir in Koope-
ration mit der Bayerischen Landes-
ärztekammer, Akademie für ärztliche 
Fortbildung und der Arbeitsgemein-
schaft der in Bayern tätigen Notärz-
te e. V. (agbn) durch. Die Inhalte der 
Veranstaltung entsprechen den For-
derungen der Bundesärztekammer 
und des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA). 

Teilnehmen können Vertragsärzte 
und deren Medizinische Fachange-
stellte (Praxisteam), die bereits an 
einem Notfalltraining teilgenommen 
haben. Das Seminar wird von routi-
nierten notärztlichen Referenten, Tu-
toren und Spezialisten durchgeführt.

Themenschwerpunkte

 � Algorithmen BLS / ALS mit AED- 
Unterstützung nach ERC 2015, 
praxisorientiertes Hands-on-
Training (Reanimationstraining, 
Kleingruppentraining)

 � erweiterte Maßnahmen ALS 
(ERC 2015)

K VB INFOS 5/2017

Notfalltraining für das Praxisteam

Notfälle ereignen sich in der Arzt-
praxis meist unerwartet. Es gilt, 
häufig unter Zeitdruck, die richtigen 
Maßnahmen zu treffen. Nur wer 
über notfallmedizinisches Wissen 
verfügt und dieses auch praktisch 
umsetzen kann, wird kritische Situ-
ationen im Team meistern. 

Zielgerichtet und fachgruppenüber-
greifend bringen wir in unserem Se-
minar alle notwendigen Informatio-
nen auf den Punkt. Wir bereiten Sie 
und Ihr Praxisteam prägnant und 
praxisnah auf das Management me-
dizinischer Notfälle vor. Sie erlernen 
professionelle Lösungswege und 
Versorgungsstrategien gemäß aktu-
eller Leitlinien (ERC 2015). Alle Fall-
beispiele sind an die jeweiligen Ziel-
gruppen adaptiert und orientieren 
sich an ihren individuellen Erforder-
nissen. 

Dieses Seminar führen wir in Koope-
ration mit der Bayerischen Landes-
ärztekammer, Akademie für ärztli-
che Fortbildung und der Arbeitsge-
meinschaft der in Bayern tätigen 
Notärzte e. V. (agbn) durch. Die In-
halte der Veranstaltung entsprechen 
den Forderungen der Bundesärzte-
kammer und des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (G-BA). 

Teilnehmen können Vertragsärzte 
und deren Medizinische Fachange-
stellte (Praxisteam). Das Seminar 
wird von routinierten notärztlichen 
Referenten, Tutoren und Spezialis-
ten durchgeführt.

Themenschwerpunkte

 � Management eines Notfalls in 
der Praxis: Kommunikation, 
Koordination, Delegation

 � Erkennen von Notfallsituationen, 
Erstmaßnahmen

 � kardiopulmonale Reanimation 
bei Erwachsenen (BLS) mit 
AED-Einsatz in der Praxis

 � Airway-Management mit 
supraglottischen Hilfsmitteln

 � Hands-on-Reanimationstraining 
im Gesamtablauf an modernen 
Simulatoren, Kleingruppentraining 
(möglichst in Ihrem Praxisteam)

 � Fallbesprechungen
 � falls gewünscht: Check Ihrer 
Notfallausrüstung (bitte 
mitbringen)

Fortbildungspunkte: 7
Teilnahmegebühr: 95,- Euro
Uhrzeit: 9.00 bis 12.45 Uhr

Termine

 � 20. Mai 2017 
KVB München

 � 22. Juli 2017 
KVB Regensburg

 � 21. Oktober 2017 
KVB Bayreuth

 � 28. Oktober 2017 
KVB Würzburg

 � 11. November 2017 
KVB München

 � sowie zusätzlich am  
20. Mai 2017  
13.30 bis 17.30 Uhr 
KVB München
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Die Teilnehmerzahl in den Fortbil-
dungsseminaren ist begrenzt. Eine 
schriftliche Anmeldung ist grund- 
sätzlich erforderlich unter 
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 21

Weitere Informationen zur Fortbildung 
erhalten Sie unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 88 89 oder 
auf www.kvb.de in der Rubrik Service/
Fortbildung unter KVB-Seminare für 
den Ärztlichen Bereitschaftsdienst.

Sicher im Ärztlichen Bereitschaftsdienst  
und beim Hausbesuch

Forderndes, aggressives und sogar 
gewalttätiges Verhalten gegenüber 
Ärzten kommt leider häufiger vor, 
als gemeinhin angenommen. Gera-
de bei Hausbesuchen, zum Beispiel 
im Rahmen des Ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes, kommt es immer 
wieder zu schwierigen Situationen. 
Während Rettungsdienst und Poli-
zei im Team agieren, sind Ärzte 
möglichen Eskalationen meist allein 
und unvorbereitet ausgesetzt.

Stellen Sie sich auf potenziell ge-
fährliche Situationen ein und lernen 
Sie, diese bereits im Vorfeld zu er-
kennen und zu vermeiden. Üben 
Sie, deeskalierend zu kommunizie-
ren und trainieren Sie realistische 
Eigenschutztechniken.

Die Kurse werden jeweils durch  
einen Allgemeinmediziner mit ent-
sprechender Diensterfahrung und 
einen Polizeibeamten geleitet.

Themenschwerpunkte

 � Prävention, Risikominimierung
 � rechtliche Grundlagen
 � Aufnahme und Analyse von 
auffälligem Verhalten

 � verbale Deeskalation
 � Eigenschutztechniken – einfach 
anzuwenden

 � praktische Übungen (bitte 
entsprechende Kleidung 
berücksichtigen)

Fortbildungspunkte: 4
Teilnahmegebühr: 40,- Euro
Uhrzeit: 17.00 bis 20.30 Uhr

Termine

 � 31. Mai 2017 
KVB Würzburg

 � 28. Juni 2017 
KVB Regensburg

 � 18. Oktober 2017 
KVB Nürnberg

 � zielgruppenorientierte Behand-
lung häufiger Notfälle im Praxis- 
alltag (Simulationstraining, gege- 
benenfalls nach Vorgabe durch 
die Gruppe)

 � Evaluation
 � falls gewünscht: Check Ihrer 
Notfallausrüstung (bitte 
mitbringen)

Fortbildungspunkte: 5
Teilnahmegebühr: 70,- Euro
Uhrzeit: 13.30 bis 16.45 Uhr

Termine

 � 22. Juli 2017 
KVB Regensburg

 � 21. Oktober 2017 
KVB Bayreuth

 � 28. Oktober 2017 
KVB Würzburg

 � 11. November 2017 
KVB München

K VB INFOS 5/2017

https://www.kvb.de/service/fortbildung/
https://www.kvb.de/service/fortbildung/
https://www.kvb.de/service/fortbildung/
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Themengebiet Zielgruppe Teilnahme- 
gebühr

Datum Uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVB-Bezirksstelle)

Abrechnung

Prüfungen im Vertragsarztbereich Praxisinhaber kostenfrei 17. Mai 2017 15.00 bis 18.00 Uhr Straubing

Datenschutz

Datenschutz in der Praxis Praxisinhaber und Praxismitarbeiter kostenfrei 17. Mai 2017 15.00 bis 19.00 Uhr Würzburg

Datenschutz in der Praxis für Psychotherapeuten Praxisinhaber und Praxismitarbeiter kostenfrei 27. Juni 2017 17.00 bis 21.00 Uhr München

DMP

DMP - KHK für koordinierende Hausärzte Praxisinhaber 95,- Euro 24. Juni 2017 10.00 bis 14.00 Uhr Nürnberg

DMP - Fortbildung für Schulungspersonal - Asthma/COPD Praxismitarbeiter 45,- Euro 30. Juni 2017 15.00 bis 18.00 Uhr Regensburg

DMP - Fortbildungstag für koordinierende Hausärzte Praxisinhaber 95,- Euro 1. Juli 2017 10.00 bis 15.00 Uhr Straubing

DMP - Patientenschulung - Hypertonie Praxisinhaber und Praxismitarbeiter 100,- Euro 19. Mai 2017 bis
20. Mai 2017

15.00 bis 20.00 Uhr 
9.00 bis 16.00 Uhr

Augsburg

Fachseminare

Fortbildung Impfen Praxisinhaber 95,- Euro 20. Mai 2017 10.00 bis 15.00 Uhr Würzburg

IT und Online

Die Online-Dienste der KVB in Theorie und Praxis Praxisinhaber und Praxismitarbeiter kostenfrei 21. Juni 2017
28. Juni 2017

16.00 bis 18.00 Uhr
16.00 bis 18.00 Uhr

Würzburg
Augsburg

Kooperationen, Recht und Wirtschaft

Vereinbarkeit Praxis und Familie - wie kann das funktionieren? Praxisinhaber kostenfrei 31. Mai 2017 15.00 bis 18.00 Uhr München

Informationen und Tipps für angestellte Ärzte/PT Ärzte und Psychotherapeuten, die an 
einer Anstellung interessiert sind

kostenfrei 21. Juni 2017
28. Juni 2017

15.00 bis 19.00 Uhr
15.00 bis 19.00 Uhr

Nürnberg
München

Kooperationen mit der Praxis in die Zukunft Praxisinhaber kostenfrei 24. Juni 2017 10.00 bis 15.00 Uhr Augsburg

Niederlassung und Praxisabgabe

Gründer-/Abgeberforum Existenzgründer/Praxisinhaber kostenfrei 24. Juni 2017
24. Juni 2017

9.30 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr

Straubing
Würzburg

Gründer-/Abgeberforum Existenzgründer/Praxisinhaber kostenfrei 1. Juli 2017 10.00 bis 16.00 Uhr München

Praxisführung

Praxisführung leicht gemacht - Informationen für neu niedergelassene Ärzte Praxisinhaber kostenfrei 31. Mai 2017
28. Juni 2017
28. Juni 2017

15.00 bis 19.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr
15.00 bis 19.00 Uhr

Nürnberg
Straubing
Bayreuth

Praxisführung in der PT-Praxis - Informationen und Tipps Praxisinhaber kostenfrei 22. Juni 2017 10.00 bis 14.00 Uhr Bayreuth

Qualitätsmanagement

Grundlagen zur Aufbereitung von Medizinprodukten Praxisinhaber und Praxismitarbeiter 95,- Euro 28. Juni 2017 15.00 bis 19.00 Uhr München

Qualitätszirkel

Kompaktkurs für ärztliche Qualitätszirkel-Moderatoren Praxisinhaber 110,- Euro 20. Mai 2017 9.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Kompaktkurs für psychotherapeutische Qualitätszirkel-Moderatoren Praxisinhaber 110,- Euro 20. Mai 2017 9.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

SEMINARE

Die nächsten Seminartermine der KVB

Hinweis 
Bitte beachten Sie, dass die neben- 
stehenden Seminare nur eine Aus- 
wahl aus dem umfassenden Seminar- 
programm der KVB darstellen.

Informationen zu Seminaren  
erhalten Sie von unseren Mitarbei-
tern unter der Telefonnummer 
0 89 / 5 70 93 – 4 00 20

Informationen zu Qualitätszirkeln 
(QZ) erhalten Sie von unseren Mit-
arbeitern unter den Telefonnummern  
09 11 / 9 46 67 – 7 23
09 11 / 9 46 67 – 3 36

Online-Anmeldung im Internet  
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Service/Fortbildung.

Anmeldeformulare und weitere 
Seminare finden Sie in unserer  
Seminarbroschüre und im Internet  
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Service/Fortbildung. 

Fax: 0 89 / 5 70 93 – 4 00 21

Gebühr
Die Seminare sind zum Teil gebüh- 
renpflichtig und in ihrer Teilnehmer-
zahl begrenzt.

Fortbildungspunkte
Bei der Teilnahme an unseren Semi- 
naren sammeln Sie auch Fortbil-
dungspunkte. Die jeweilige Anzahl 
können Sie bei Ihrer Seminaranmel-
dung erfragen.

K VB INFOS 5/2017
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Themengebiet Zielgruppe Teilnahme- 
gebühr

Datum Uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVB-Bezirksstelle)

Abrechnung

Prüfungen im Vertragsarztbereich Praxisinhaber kostenfrei 17. Mai 2017 15.00 bis 18.00 Uhr Straubing

Datenschutz

Datenschutz in der Praxis Praxisinhaber und Praxismitarbeiter kostenfrei 17. Mai 2017 15.00 bis 19.00 Uhr Würzburg

Datenschutz in der Praxis für Psychotherapeuten Praxisinhaber und Praxismitarbeiter kostenfrei 27. Juni 2017 17.00 bis 21.00 Uhr München

DMP

DMP - KHK für koordinierende Hausärzte Praxisinhaber 95,- Euro 24. Juni 2017 10.00 bis 14.00 Uhr Nürnberg

DMP - Fortbildung für Schulungspersonal - Asthma/COPD Praxismitarbeiter 45,- Euro 30. Juni 2017 15.00 bis 18.00 Uhr Regensburg

DMP - Fortbildungstag für koordinierende Hausärzte Praxisinhaber 95,- Euro 1. Juli 2017 10.00 bis 15.00 Uhr Straubing

DMP - Patientenschulung - Hypertonie Praxisinhaber und Praxismitarbeiter 100,- Euro 19. Mai 2017 bis
20. Mai 2017

15.00 bis 20.00 Uhr 
9.00 bis 16.00 Uhr

Augsburg

Fachseminare

Fortbildung Impfen Praxisinhaber 95,- Euro 20. Mai 2017 10.00 bis 15.00 Uhr Würzburg

IT und Online

Die Online-Dienste der KVB in Theorie und Praxis Praxisinhaber und Praxismitarbeiter kostenfrei 21. Juni 2017
28. Juni 2017

16.00 bis 18.00 Uhr
16.00 bis 18.00 Uhr

Würzburg
Augsburg

Kooperationen, Recht und Wirtschaft

Vereinbarkeit Praxis und Familie - wie kann das funktionieren? Praxisinhaber kostenfrei 31. Mai 2017 15.00 bis 18.00 Uhr München

Informationen und Tipps für angestellte Ärzte/PT Ärzte und Psychotherapeuten, die an 
einer Anstellung interessiert sind

kostenfrei 21. Juni 2017
28. Juni 2017

15.00 bis 19.00 Uhr
15.00 bis 19.00 Uhr

Nürnberg
München

Kooperationen mit der Praxis in die Zukunft Praxisinhaber kostenfrei 24. Juni 2017 10.00 bis 15.00 Uhr Augsburg

Niederlassung und Praxisabgabe

Gründer-/Abgeberforum Existenzgründer/Praxisinhaber kostenfrei 24. Juni 2017
24. Juni 2017

9.30 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr

Straubing
Würzburg

Gründer-/Abgeberforum Existenzgründer/Praxisinhaber kostenfrei 1. Juli 2017 10.00 bis 16.00 Uhr München

Praxisführung

Praxisführung leicht gemacht - Informationen für neu niedergelassene Ärzte Praxisinhaber kostenfrei 31. Mai 2017
28. Juni 2017
28. Juni 2017

15.00 bis 19.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr
15.00 bis 19.00 Uhr

Nürnberg
Straubing
Bayreuth

Praxisführung in der PT-Praxis - Informationen und Tipps Praxisinhaber kostenfrei 22. Juni 2017 10.00 bis 14.00 Uhr Bayreuth

Qualitätsmanagement

Grundlagen zur Aufbereitung von Medizinprodukten Praxisinhaber und Praxismitarbeiter 95,- Euro 28. Juni 2017 15.00 bis 19.00 Uhr München

Qualitätszirkel

Kompaktkurs für ärztliche Qualitätszirkel-Moderatoren Praxisinhaber 110,- Euro 20. Mai 2017 9.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Kompaktkurs für psychotherapeutische Qualitätszirkel-Moderatoren Praxisinhaber 110,- Euro 20. Mai 2017 9.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg
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